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Zugangs- und Zulassungsordnung  
für den Masterstudiengang Information Systems  

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 16. April 2008 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetzes -HG-) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes 
vom 31.10.2006 (GV NW S. 474) hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ord-
nung erlassen: 

§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Auswahlkommission 
§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
§ 4 Termine, Fristen, Unterlagen 
§ 5 Feststellung der besonderen Eignung 
§ 6 Auswahlverfahren 
§ 7 Abschluss des Verfahrens 
§ 8 Versäumnis und Täuschung 
§ 9 Inkrafttreten, Veröffentlichung 

§ 1 
Anwendungsbereich 

Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Information 
Systems an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 

§ 2 
Auswahlkommission 

(1) Für die Durchführung des Zulassungsverfahrens zum Masterstudiengang Information 
Systems wählt der Fachbereichsrat der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät eine 
Auswahlkommission aus hauptamtlichen Mitgliedern des Fachbereichs. 

(2) Die Auswahlkommission besteht aus 3 Hochschullehrern und einem wissenschaftli-
chen Mitarbeiter. Für alle Mitglieder der Auswahlkommission mit Ausnahme der/des 
Vorsitzenden und ihrer/seiner Stellvertretung wird eine Stellvertreterin/ein Stellvertre-
ter bestellt. Die Amtszeit der Mitglieder der Auswahlkommission beträgt ein Jahr. Ei-
ne Wiederwahl ist zulässig. 

(3) Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens 2 Mitglieder, darunter 
die/der Vorsitzende oder ihre/seine Stellvertretung, anwesend sind. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden oder bei ihrer/seiner Abwe-
senheit die Stimme der Stellvertreterin/des Stellvertreters. 
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(4) Die Sitzungen der Auswahlkommission sind nichtöffentlich. Die Mitglieder der Aus-
wahlkommission unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Information Systems ist neben 
den allgemeinen Voraussetzungen für die Einschreibung die Absolvierung eines fach-
lich einschlägigen Studiums mit einer Regelstudienzeit von mindestens 6 Semestern, 
das mit einem Bachelor oder einem anderen berufsqualifizierenden Abschluss (Dip-
lom, Staatsexamen etc.) erfolgreich beendet worden ist, sowie der Nachweis der be-
sonderen Eignung gem. § 5. Fachlich einschlägig im Sinne von Satz 1 ist ein Studium 
in den Studiengängen Information Systems oder Wirtschaftsinformatik an einer deut-
schen oder ausländischen Hochschule. Fachlich einschlägig im Sinne von Satz 1 kann 
auch ein Studium an einer deutschen oder ausländischen Hochschule sein, welches 
grundlegende Kenntnisse für den Masterstudiengang Information Systems im Sinne 
von § 6 Abs. 3 beinhaltet. Bei Zweifeln über die Gleichwertigkeit von Abschlüssen 
außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes wird ein Gutachten des Sekretari-
ats der ständigen Konferenz der Kultusminister der Bundesrepublik Deutschland über 
die Gleichwertigkeit der Abschlüsse eingeholt. 

(2) Falls weder die Hochschulzugangsberechtigung noch der Abschluss nach § 3 Abs. 1 
im englischsprachigen Ausland erworben wurde, ist für den Zugang zum Masterstu-
diengang Information Systems der Nachweis ausreichender englischer Sprachkennt-
nisse erforderlich. Der Nachweis über ausreichende englische Sprachkenntnisse kann 
erbracht werden insbesondere durch Vorlage eines einschlägigen Zertifikats oder 
durch Nachweis eines längeren Aufenthalts im englischsprachigen Ausland. Einschlä-
gig im Sinne von Satz 2 sind TOEFL, IELTS oder gleichwertige Zertifikate. Bei Zwei-
feln über das Vorliegen ausreichender Englischkenntnisse kann die Auswahlkommis-
sion diese, beispielsweise in Form eines Bewerbungsgesprächs, feststellen. 

§ 4 
Termine, Fristen und Unterlagen 

(1) Das Zulassungs- und Auswahlverfahren findet jeweils vor Beginn der Vorlesungszeit 
des Winter- bzw. Sommersemesters statt. Der Antrag auf Zulassung für das Winterse-
mester muss bis zum 15. Juli eines Jahres und der für das Sommersemester bis zum 
15. Januar eines Jahres beim Studierendensekretariat der Westfälischen Wilhelms-
Universität erfolgt sein. Die Bewerberin/der Bewerber muss folgende Bewerbungsun-
terlagen einreichen: 

1. Nachweis der Allgemeinen oder einer einschlägig fachgebundenen Hochschulzu-
gangsberechtigung. 
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2. Nachweise über das Vorliegen eines ersten berufsqualifizierenden Abschlusses 
gem. § 3 Abs. 1. Liegt zum Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abschlusszeugnis 
gem. § 3 Abs. 1 vor, so muss ein vorläufiges Zeugnis eingereicht werden, in das 
mindestens die Noten für Module mit einem Gesamtumfang von mindestens 140 
ECTS-Kreditpunkten eingegangen sind. Das Abschlusszeugnis gem. § 3 Abs. 1 ist 
im Falle der Zulassung bei der Einschreibung vorzulegen. 

3. Nachweise über ausreichende Sprachkenntnisse gemäß § 3 Abs. 2. 

4. Lebenslauf 

5. Nachweis über erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen (z.B. Transcript of Re-
cords) 

6. Motivationsschreiben in englischer Sprache im Umfang von einer Seite, in dem 
insbesondere auch die Präferenzen für bestimmte Themengebiete laut § 7 Abs. 2 
der Masterprüfungsordnung für den Studiengang Information Systems dargelegt 
werden. 

7. Nachweis der in § 6 Abs. 3 genannten Grundlagenkenntnisse in Form von Inhalts-
beschreibungen der erfolgreich abgeschlossenen einschlägigen Lehrveranstaltun-
gen. Dieser Nachweis kann entfallen, falls der Abschluss gem. § 3 Abs. 1 an der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster erworben wurde. 

8. ggf. weitere Unterlagen, in denen die Eignung und Motivation für das angestrebte 
Studium dargelegt werden (z.B. Arbeitszeugnisse, Nachweise über Praktika oder 
andere relevante Zusatzqualifikationen). 

(2) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn die Bewerberin/der Bewerber die Unterlagen ge-
mäß Abs. 1 nicht vollständig oder nicht rechtzeitig einreicht. 

§ 5 
Feststellung der besonderen Eignung 

(1) Die Auswahlkommission stellt zunächst anhand der mit dem Antrag einzureichenden 
Unterlagen und Zeugnisse fest, ob die Bewerberin/der Bewerber über die für den Mas-
terstudiengang Information Systems erforderliche besondere Eignung verfügt. 

(2) Der Nachweis der besonderen Eignung ist erbracht, wenn der Abschluss gem. § 3 
Abs. 1 herausragende Leistungen in den Kenntnissen gem. § 6 Abs. 3 ausweist. Dar-
über hinaus kann die besondere Eignung auch durch andere einschlägige Leistungen, 
z.B. einschlägige Berufserfahrungen oder Praktika in relevanten Einrichtungen, oder 
eine besondere Motivation für den Masterstudiengang Information Systems nachge-
wiesen werden. Die erforderlichen Feststellungen trifft die Auswahlkommission. Bei 
Zweifeln über die besondere Eignung kann die Auswahlkommission diese auch in 
Form eines Bewerbungsgesprächs feststellen. 
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(3) Über die Prüfung und Beratung der Auswahlkommission wird eine Niederschrift ange-
fertigt. 

§ 6 
Auswahlverfahren 

(1) Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen/Bewerber für den Masterstudiengang Informa-
tion Systems, die nach § 3 Abs. 1 und 2 und § 5 Abs. 1 die Zugangskriterien erfüllen, 
die Zahl der für den Studiengang zur Verfügung stehenden Studienplätze, so wird eine 
Auswahl nach folgenden Kriterien getroffen: 

1. die im Zeugnis gem. § 4 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 ausgewiesene Note. Sofern im Studium 
gem. § 3 Abs. 1 erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen nicht den Leistungen 
entsprechen, die Studierende im Bachelorstudiengang im Fach Wirtschaftsinfor-
matik an der Westfälischen Wilhelms-Universität erbringen müssen, kann die 
Auswahlkommission eine Gewichtung der Abschlussnote vornehmen. 

2. weitere für den Masterstudiengang Information Systems an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität einschlägige Qualifikationen, insbesondere Grundlagen-
kenntnisse auf den in Abs. 3 genannten Gebieten, berufs- oder forschungsrelevante 
Praktika, einschlägige Berufserfahrungen, eine besondere Motivation für das ange-
strebte Studium oder sonstige Zusatzqualifikationen. Ergibt sich ein Klärungsbe-
darf in Bezug auf mögliche Qualifikationsmerkmale, gibt die Auswahlkommission 
der Bewerberin/dem Bewerber Gelegenheit zur Erläuterung in einem persönlichen 
Gespräch. Die Auswahlkommission kann darüber hinaus beschließen, jedem Be-
werber die Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch zu geben. 

(2) Die ggf. gem. Abs. 1 Nr. 1 korrigierte Note des Zeugnisses gem. § 4 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 
wird in einen Punktwert von 30 bis 0 umgerechnet. 

(3) Grundlagenkenntnisse im Sinne von Abs. 1 Nr. 2 sind solche in den vier Gebieten 
Wirtschaftsinformatik (insbesondere Prozessmodellierung und Electronic Commerce), 
Informatik (insbesondere Software-Engineering und Datenbankmodellierung), Quanti-
tative Methoden (insbesondere Operations Research und Statistik) und Betriebswirt-
schaftslehre (insbesondere internes und externes Rechnungswesen sowie mindestens 
ein weiteres Fach aus einer betriebswirtschaftlichen Domäne). Diese werden jeweils 
mit einem Punktwert von 10 bis 0 bewertet. 

(4) Für ggf. bestehende zusätzliche Qualifikationen im Sinne von Abs. 1 Nr. 2 vergibt die 
Auswahlkommission 30 bis 0 Punkte. Die Gewichtung dieser Kriterien für eine Rang-
liste wird durch die Auswahlkommission festgelegt. 
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(5) Die Punktzahlen gemäß den Absätzen 2 bis 4 werden addiert. Aufgrund der so ermit-
telten Punktzahlen wird eine Rangliste erstellt. Bei Punktgleichheit entscheidet das 
Los über die Platzierung auf der Rangliste. 

§ 7 
Abschluss des Verfahrens 

(1) Wird bei der Bewerberin/dem Bewerber die besondere Eignung festgestellt und 
ihr/ihm aufgrund ihrer/seiner Platzierung auf der Rangliste ein Studienplatz zuerkannt, 
so erhält sie/er unverzüglich nach Beendigung des Verfahrens einen schriftlichen Be-
scheid, der sowohl die Feststellung der besonderen Eignung für den Masterstudien-
gang Information Systems an der Westfälischen Wilhelms-Universität wie auch die 
Zuweisung des Studienplatzes ausspricht. Den Bescheid erstellt die Rektorin/der Rek-
tor. Im Falle des § 4 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 erhält die Bewerberin/der Bewerber einen Be-
scheid, der die Zulassung unter dem Vorbehalt ausspricht, dass das Zeugnis gemäß § 3 
Abs. 1 im Zeitpunkt der Einschreibung vorgelegt wird. 

(2) Im Bescheid gemäß Abs. 1 S. 1 setzt die Rektorin/der Rektor der Bewerberin/dem 
Bewerber eine Frist für die Abgabe der Erklärung, ob die Bewerberin/der Bewerber 
den Studienplatz annimmt. Lehnt die Bewerberin/der Bewerber den angebotenen Stu-
dienplatz ab, wird dieser der/dem auf der Rangliste Nächstplatzierten zugewiesen. 
Versäumt die Bewerberin/der Bewerber innerhalb der Annahmefrist die Erklärung 
gemäß S. 1 abzugeben, gilt dies als Ablehnung. 

(3) Wird eine Studienbewerberin/ein Studienbewerber nicht zum Studium zugelassen, so 
erteilt die Rektorin/der Rektor hierüber einen schriftlichen Bescheid. Dieser gibt auch 
darüber Auskunft, ob die besondere Eignung für das angestrebte Studium festgestellt 
wurde. Der Bescheid ist zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen. 

(4) Eine Einschreibung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster kann nur er-
folgen, wenn der Bescheid gemäß Abs. 1 dem Studierendensekretariat gemeinsam mit 
dem Antrag auf Einschreibung fristgemäß vorgelegt wird. Im Übrigen findet die Ein-
schreibeordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in der jeweils gel-
tenden Fassung  Anwendung. 

§ 8 
Täuschung und Ordnungsverstoß 

(1) Hat eine Bewerberin/ein Bewerber in dem Verfahren zur Feststellung der besonderen 
Eignung bzw. dem Auswahlverfahren nach § 5 und § 6 getäuscht oder falsche oder ge-
fälschte Unterlagen nach § 3 und § 4 eingereicht und wird diese Tatsache erst nach der 
Zulassung nach § 7 bekannt, widerruft die Auswahlkommission die Feststellung der 
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besonderen Eignung und informiert hierüber das Studierendensekretariat. Ein Wider-
ruf ist nur innerhalb von zwei Jahren nach Aushändigung der Bestätigung möglich. 

(2) Belastende Entscheidungen sind der Bewerberin/dem Bewerber unverzüglich schrift-
lich mitzuteilen und zu begründen. Vor der Entscheidung ist der Bewerberin/dem Be-
werber Gelegenheit zu geben, gehört zu werden. 

§ 9 
Inkrafttreten, Veröffentlichung 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachun-
gen der Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates der Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät vom 16. April 2008. 

Münster, den [...]       Die Rektorin 

 

         Prof. Dr. Ursula Nelles 

 

Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität 
über die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Be-
kanntmachung von Satzungen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. Dezem-
ber 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 

Münster, den [...]       Die Rektorin 

 

         Prof. Dr. Ursula Nelles 


